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SÄCHSISCHES 
OBERVERWALTUNGSGERICHT 

 
 

Beschluss 
 
 

In der Verwaltungsrechtssache  
 
 
 
des Herrn 
 
 

– Kläger – 
– Antragsteller – 

 
 
prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

gegen 
 
 
 
die Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Außenstelle Chemnitz 
Otto-Schmerbach-Straße 20, 09117 Chemnitz 
 
 

– Beklagte – 
– Antragsgegnerin – 

 
 
 

wegen 
 
 
AsylG  
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 
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hat der 2. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vizepräsidenten des 
Oberverwaltungsgerichtes Dr. Grünberg, die Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Henke 
und die Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Hoentzsch 
 
am 18. März 2025 
 
 
 

beschlossen: 
 
Dem Kläger wird auf seinen Antrag Prozesskostenhilfe für das Verfahren vor dem 
Oberverwaltungsgericht unter Beiordnung von Rechtsanwalt H., D., bewilligt. 
 
Auf Antrag des Klägers wird die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden 
vom 31. Mai 2024 - 6 K 444/24.A - zugelassen. 
 
Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. 
 
 
 

Gründe 

 

I. Nach § 166 Abs. 1 Satz 1 VwGO i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO erhält eine Partei, die 

nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung 

nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn 

die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg 

bietet und nicht mutwillig erscheint. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, wie sich aus den 

Ausführungen unter II. ergibt. 

 

II. Der Antrag des Klägers hat Erfolg. Die Berufung ist wegen des geltend gemachten 

Zulassungsgrundes eines Verfahrensmangels in Gestalt der Verletzung rechtlichen Gehörs 

gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 3 AsylG i. V. m. § 138 Nr. 3 VwGO zuzulassen. 

 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör soll als Prozessgrundrecht sicherstellen, dass die 

Entscheidung des Gerichts frei von Verfahrensfehlern ergeht, die ihren Grund in unterlassener 

Kenntnisnahme und Nichtberücksichtigung des Sachvortrags der Beteiligten haben. Das 

Gebot des rechtlichen Gehörs verpflichtet das Gericht, die Ausführungen der Beteiligten zur 

Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 

die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Beteiligtenvorbringen zur Kenntnis 

genommen und in Erwägung gezogen haben, wenn sich nicht im Einzelfall klar ergibt, dass 

das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Denn die Gerichte sind nicht verpflichtet, 

sich mit jedem Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Art. 103 

Abs. 1 GG verwehrt es den Gerichten nicht, das Vorbringen eines Verfahrensbeteiligten aus 

Gründen des formellen oder materiellen Rechts außer Betracht zu lassen. Daher müssen im 

Einzelfall besondere Umstände deutlich machen, dass tatsächliches Vorbringen eines 
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Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung 

nicht erwogen worden ist (BVerfG, Beschl. v. 8. Oktober 1985 – 1 BvR 33/83 –, juris Rn. 18; 

SächsOVG, Beschl. v. 7. Juli 2021 – 6 A 295/18.A –, juris Rn. 3). 

 

Nach diesem Maßstab hat das Verwaltungsgericht den Anspruch des Klägers auf rechtliches 

Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO dadurch verletzt, dass es die Klage 

wegen nicht formwirksamer Erhebung als unzulässig abgewiesen hat, obwohl diese – nach 

Einreichung per Fax am 5. März 2024 – am 7. März 2024 nochmals über das elektronische 

Behördenpostfach übersandt worden war. Dass die Klage (offenbar nach einem telefonischen 

Hinweis der Geschäftsstelle) über das elektronische Behördenpostfach übermittelt wurde, 

ergibt sich aus dem in der Gerichtsakte enthaltenen Empfangsbekenntnis der Beklagten vom 

13. März 2024, in dem sowohl die Klage per Brief (samt Bestellungsurkunde und Bescheid) 

als auch die Klage per EGVP als übermittelte Dokumente benannt sind. Weder in der 

Eingangsverfügung noch im Nachgang erteilte das Gericht Hinweise zur Zulässigkeit der 

Klage und hörte den Kläger in der mündlichen Verhandlung ausführlich zur Sache an. Am 

Ende der mündlichen Verhandlung wies es kurz darauf hin, dass die Klage wegen § 55d 

VwGO nicht wirksam erhoben sein dürfte. Die anwesende Vertreterin des Jugendamts habe 

daraufhin auf die elektronische Einreichung der Klage verwiesen; dieses wurde indes nicht 

protokolliert. 

 

Durch die unterbliebene Berücksichtigung der innerhalb der Klagefrist auf elektronischem 

Wege eingereichten Klageschrift hat das Verwaltungsgericht anstatt durch Sachurteil durch 

Prozessurteil entschieden (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 27. Aufl., § 132 VwGO, Rn. 21 

m. w. N.) und hierdurch das rechtliche Gehör des Klägers verletzt. Dieser musste nicht damit 

rechnen, dass die Klage trotz Beachtung der Formvorschriften als unzulässig abgewiesen 

würde, zumal das Gericht zur Sache verhandelt hatte.  

 

Das angegriffene Urteil beruht auch auf dem Gehörsverstoß, weil nicht auszuschließen ist, 

dass das Verwaltungsgericht bei Annahme der Zulässigkeit der Klage in der Sache zu einer 

anderen Entscheidung gelangt wäre. 

 
 

Belehrung zum Berufungsverfahren 

 

Das Antragsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Berufung 
bedarf es nicht. 
 
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses zu begründen. 
Die Begründung ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, 
schriftlich einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf beim 
Sächsischen Oberverwaltungsgericht gestellten Antrag verlängert werden. Die Begründung 
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muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der 
Anfechtung (Berufungsgründe). Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung 
unzulässig. 
 
Die Schriftform ist auch bei Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 
55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I 3803), die durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4607, 4611) zuletzt geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gewahrt. 
Verpflichtet zur Übermittlung als elektronisches Dokument in diesem Sinne sind ab 
1. Januar 2022 nach Maßgabe des § 55d VwGO Rechtsanwälte, Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse; ebenso die nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 
danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 
 
Für das Berufungsverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Begründung der 
Berufung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, 
als Bevollmächtigten vertreten lassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
oder durch Beschäftige mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 
 
 

 

Dr. Grünberg Dr. Henke Dr. Hoentzsch 

 


